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Über die Familienangehörigkeit der sogenannten

Krafftschen Handschrift des kaiserlichen Land- und

Lehenrechts.

Von L. t. Rockinger.

(Vorgelegt in der historischen Klasse am 4. März 1905.)

Eine ganz absonderliche Stellung in der beträchtlichen

Zahl der Handschriften des sogenannten Schwabenspiegels

nimmt die ehedem Krafftsche Pergamenthandschrift in

Folio aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts ein, seiner-

zeit im Besitze des Karl Peutinger gewesen, im Oktober 1554

in Augsburg, dann in der Bibliothek des Theophil Spitzel und

seines Sohnes Gabriel daselbst, weiterhin im Besitze des Bürger-

meisters Raimund Krafft von Dellmensingen zu Ulm und daher

gewöhnlich als Krafftsche bezeichnet, dann Nummer 108 der

Bibliothek des Reichshofrats Heinrich Christian Freiherrn von

Senckenberg, und mit ihr jetzt Nummer 972 der Universitäts-

bibliothek von Gießen.

Im Landrechte fällt zunächst auf, daß ihre Art. 188,

226-229, 243 solche des Augsburger Stadtrechts sind, 188

sogar mit der Überschrift: Jus municipale. Dann findet sich

ihr Art. 171 nochmal als 316. Weiter stellt sich nach dem

eigentlichen Schlüsse in den Art. 367� 377 eine Reihe von

solchen heraus, die an ihrem früheren sonst gewöhnlichen Platze

fehlen, und 368 deutet das ohne weiteres gleich nach der

Überschrift �Ditz ist von siben herschilten " in der Bemerkung
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an : und gehoert an daz erst blat da daz lantrehtbuch anhebt.

Endlich sind die Art. 378� 399 wieder fremde, nach der gewöhn-

lichen Meinung dem Sachsenspiegel entnommen. Das Lehen-

recht ist ganz außerordentlich gekürzt, und umfaßt anstatt

durchschnittlich anderthalbhundert Artikeln nur 92, wovon

überdies 73�76 und 91 anderswoher genommen sind.

Näher hat hierüber F ick er in der bekannten Untersuchung

�Über einen Spiegel Deutscher Leute und dessen Stellung zum

Sachsen- und Schwabenspiegel " in den Sitzungsberichten der

philosophisch-historischen Klasse der Akademie der Wissen-

schaften in Wien � fortan als S. W. gekürzt � Band 23

S. 246 bis 249 gehandelt, und ist da auf das Ergebnis gelangt,

daß sich die in Rede stehende Handschrift, deren Lehenrecht

er übrigens nicht gekannt oder wenigstens nicht berücksichtigt

hat, als �eine stark verkürzte, durch wenige Stücke aus dem

Augsburger Stadtrechte gemehrte" Handschrift der Gestalt der

freiherrlich v. Laßbergschen erweist, welcher noch ein weiterer

�sonst nicht nachweisbarer Teil angehängt ist, gebildet aus

früher übergangenen Kapiteln des Schwabenspiegels, teils aus

einer selbständigen Bearbeitung einer Reihe von Artikeln des

Sachsenspiegels, wobei wahrscheinlich der Deutschenspiegel zu-

gezogen wurde". In der Handschriftengruppierung auf S. 264

bis 266 ist sie unter IV d eingestellt.

Von den erwähnten Erscheinungen soll hier vorerst nicht

ferner die Rede sein, sondern die sozusagen genealogische Frage

soll behandelt werden, ob die an sich so absonderliche Gestalt

der Krafftschen Handschrift, a
) wie sie ist, überhaupt ganz für

sich allein steht, eine eigene Stellung als solche zu beanspruchen

hat, oder � abgesehen von den berührten Eigentümlichkeiten

� doch nur als Glied einer größeren Familie erscheint, ob

noch andere Handschriften sei es ganz sei es teilweise in einem

näheren Verhältnisse zu ihr stehen beziehungsweise mit ihr

eine besondere Gruppe bilden.

*) S. in dem Verzeichnisse der Handschriften des kaiserlichen Land-

und Lehenrechts in S. W. Band 119 Abh. X S. 5/6 die Num. 109.
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In Hinsicht auf letztere Möglichkeit mag man etwa an

eine der Universitäts- und an zwei der Staatsbibliothek hier

denken, wovon alsbald die Rede sein wird. Weiter an die

Num. 530 oder den Cod. augustan. 521 der Kreis- und Stadt-

bibliothek in Augsburg. *) Oder an eine Foliohandschrift der

Bibliothek zu Berlin. 2
) Oder an die Handschrift XV 85 in

der Studienbibliothek in Dillingen. 3
) Oder an die Handschrift 4

des deutschen Faches in der fürstlich Ottingen-Wallerstein-

schen Fideikommißbibliothek in Maihingen. 4
) Oder an das

Mscr. d 277 der Universitätsbibliothek von Tübingen. 5
) Oder

an die Num. 2849 der Hofbibliothek zu Wien. 6
) Oder an das

Mscr. august. 68/1 der Bibliothek in Wolfenbüttel. 7
) Sie alle

werden an Alter von den leider nur wenigen Bruchstücken

übertroffen, welche bis zum Beginne der sechziger Jahre des

abgelaufenen Jahrhunderts als Buchdeckel zu den Werken des

Hans Sachs in der Bibliothek des regulierten Chorherrenstiftes

Sanct Florian 8

)
gedient haben.

I.

Was sogleich diese Bruchstücke zu Sanct Florian � I

der nachfolgenden tabellarischen Zusammenstellung betrifft,

hat Professor Lambel im November 1862 in der Zeitschrift

für Rechtsgeschichte III S. 333�336 die erste Nachricht hievon

mit einigen Proben derselben gegeben. Der hochwürdigste

Prälat, der ehrwürdige Jodok Stülz, teilte uns bei einem Be-

suche dortselbst in entgegenkommendster Weise die Bruch-

stücke selbst, wohl einer Handschrift noch der ersten Hälfte

des 14. Jahrhunderts angehörend, zur Benützung in Linz mit.

1
) S. in S. W. Band 118 Abh. X S. 37 die Num. 14.

2
) S. ebendort S. 52/53 die Num. 32.

3
) S. ebendort im Bande 119 Abh. VIII S. 16/17 die Num. 64.

*> S. ebendort im Bande 122 Abh. III S. 2�10 die Num. 384.

5
) S. ebendort im Bande 121 Abh. X S. 54�56 die Num. 380.

6
) S. ebendort im Bande 122 Abh. III S. 19 die Num. 393.

7
) S. ebendort S. 64 die Num. 432.

8
) S. ebendort im Bande 119 Abh. VIII S. 27/28 die Num. 81.


